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Abbildung 5 Beispiel Marschstrasse 

 

155 Befahren zwei Verbände gleichzeitig eine Strecke auf einer zusammentreffenden 
Marschstrasse, wird das "Reissverschlussverfahren", unter Einsatz von Verkehrsfüh-
rungsorganen beim Überschneidungspunkt der Marschstrasse, angewendet. 

156 Zur Erhaltung der Handlungsfreiheit während  des Marsches, sind zwischen zwei Marsch-
gruppen, die den gleichen Fixpunkt passieren, Formationsabstände einzuplanen. Die An-
gaben erfolgen in Minuten. 

157 Anstelle eines Fixpunktes kann auch eine Fixlinie definiert werden. 
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3.12 Verhalten auf der Verschiebung / dem Marsch 

158 Bei Marschkrediten können Marschhalte in einem zugewiesenen Raum (örtlicher Halt) 
oder zu einer gegebenen Zeit (zeitlicher Halt) befohlen werden. 

159 Der örtliche Halt lässt die Wahl von günstigem Gelände zu. Der zeitliche Halt erfolgt, 
wenn verschiedene Marschgruppen hintereinander gestaffelt die gleiche Marschstrasse 
befahren. 

160 Bei einem Halt in der Kolonne auf der Marschstrasse wird ohne besonderen Befehl auf-
geschlossen. Jedes Fahrzeug hält abseits der Strasse, sofern möglich auf einem Aus-
stellplatz und lageangepasst (Deckung / Tarnung) an. 

161 Bei Halten auf Strassen ohne Möglichkeiten des Verlassens der Fahrbahn (Platzgründe 
oder Landschaden) wird die Verkehrsregelung durch die Truppe sichergestellt. Die 
Strasse ist raschmöglichst frei zu geben. 

162 Pannenfahrzeuge sind umgehend mit dem Pannensignal zu kennzeichnen. Nur das 
nachfolgende Fahrzeug hält an und unterstützt. Alle weiteren Fahrzeuge halten nicht an 
und werden durch Zeichengebung zum Weiterfahren veranlasst. 

163 Marschformationen werden grundsätzlich nicht überholt. Das Überholen innerhalb des 
Verbandes soll sich auf einzelne, langsam fahrende Fahrzeuge reduzieren. 

164 Überholen dürfen, wenn Strassen- und Verkehrsverhältnisse es erlauben: 

 Kommandofahrzeuge; 

 Fahrzeuge in Einzelfahrt; 

 durch Verkehrsformationen eskortierte Einzelfahrzeuge oder Formationen. 

165 Für den Einsatz von Verkehrsführungsorganen der Verkehrsführungsformationen gelten 
besondere Vorschriften, zum Beispiel Überholen eines Verbandes im Konvoi mit Motor-
räder (Quelle: Dokumentation 61.009 Die Motorfahrzeugführenden). 

3.12.1 Wasserdurchfahrt / Waten 

166 Wasserdurchfahrten und Waten sind grundsätzlich zu vermeiden. Sollte es ein Einsatz 
erfordern, sind folgende Punkte zu beachten: 

 fahrzeugspezifische Angaben wie Wattiefe sind im Betriebshandbuch beschrieben 
und einzuhalten; 

 Erkunden der Wassertiefe, der Beschaffenheit des Gewässers sowie des Untergrun-
des und der geeigneten Zufahrt und Ausfahrtstelle; 

 wurde mit einem Fahrzeug gewatet, ist dies in jedem Fall auf dem Formular 13.005 
Zustandsrapport für Radfahrzeuge und Wechselaufbauten zu vermerken. 

167 Detailliertere Angaben sind in der Dokumentation 61.009 Die Motorfahrzeugführenden 
und in den Betriebshandbüchern der Fahrzeuge zu finden. 
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3.13 Einsatz im Gebirge 

168 Für den Einsatz im Gebirge ordnet der Kdt entsprechende Massnahmen an. Diese bein-
halten folgende Punkte: 

a) zeitgerechte Erkundung; 

a) Mitführen von zweckmässiger Ausrüstung im Hinblick auf typische Situationen (Wet-
ter, blockierte Strassen und so weiter); 

b) Verstärkung beziehungsweise Instandsetzung von Strassen und Brücken (gegebe-
nenfalls Einsatz von Genietruppen); 

c) Verwendung von Hilfsfahrzeugen zum Ziehen und Stossen; 

d) Ausstellplätze zur Montage und/oder Demontage von Schneeketten und Schneegrei-
fer. 

169 Auskünfte betreffend besondere Gefahren sowie Befahrbarkeit von Berg- und Passstras-
sen sind bei den zuständigen kantonalen Stellen einzuholen. 

3.14 Instandhaltung von Fahrzeugen 

3.14.1 Wartung 

170 Sorgfalt und vorschriftsgemässe Wartung von Armeematerial sind wichtige Vorausset-
zungen für die Sicherstellung der Funktionsbereitschaft. 

171 Nicht funktionsbereite Fahrzeuge sind auszuscheiden und raschmöglichst der Instand-
haltung (Ih) zuzuführen. 

172 Die Wartungsarbeiten sind in den fachtechnischen Unterlagen, wie zum Beispiel in der 
Dokumentation 61.009 Die Motorfahrzeugführenden, den Parkdienstkarten oder Be-
triebsanleitungen der Fahrzeuge geregelt und werden durch den Motorfahrzeugführen-
den ausgeführt. Truppenhandwerker können zur Unterstützung und technischen Bera-
tung beigezogen werden. 

3.14.2 Instandsetzung 

173 Die Instandhaltung verantworten die Ih Of beziehungsweise die Werkstattchefs. Die In-
standsetzung (Is) erfolgt in erster Priorität durch die Truppe selbst. In zweiter Priorität 
durch die Armeelogistikcenter und in dritter Priorität durch zivile Unternehmungen. 

174 Fahrzeuge mit zu behebenden Mängeln werden mittels Formular 28.018 Instandset-
zungs-Etikette (gemäss dem Muster in der Dokumentation 61.009 Die Motorfahrzeugfüh-
renden) gekennzeichnet und nach Meldung an die Vorgesetzten der Instandhaltung zu-
geführt. Das Formular 28.015 Instandsetzungs- und Durchgangskontrolle ist zwingend 
zu führen. 

175 Instandsetzungsarbeiten an eingemieteten Fahrzeugen und Baumaschinen sind nur 
nach Rücksprache mit dem Armeelogistikcenter möglich. 

176 Begehren zum Austausch von defekten Fahrzeugen, sind durch den Ih Of auf dem 
Dienstweg an das Armeelogistikcenter zu richten. 
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3.15 Motorfahrzeugrückgabe 

177 Der Ablauf und die Organisation der Fahrzeugrückgabe wird anlässlich der Logistikab-
sprache mit den Vertretern des Armeelogistikcenters abgesprochen. 

3.15.1 Vorbereitung und Durchführung der Fahrzeugrückgabe 

178 Am Ende der Dienstleistung erfolgt die Fahrzeugrückgabe durch den Motorfahrzeugfüh-
renden gemäss Formular 13.005 Zustandsrapport für Motorfahrzeuge und Anhänger, be-
ziehungsweise Formular 13.018 für Baumaschinen. Es geht darum, die Fahrzeuge in 
maximaler Funktionsbereitschaft zurück zu geben. Zu diesem Zweck müssen die In-
standsetzungsaufträge priorisiert durch die Truppenhandwerker vor der Rückgabe erle-
digt werden. 

179 Auf der letzten Fahrt festgestellte, nicht behobene Defekte und Mängel sind im Formular 
13.005 Zustandsrapport für Motorfahrzeuge und Anhänger aufzuführen beziehungsweise 
vom Formular 13.005.01 Übernahmeprotokoll für Motorfahrzeuge und Anhänger zu über-
tragen. Zusätzlich erfolgt durch den Fahrzeugführer eine technische Überprüfung an 
Hand des Formulars 13.005 (Muster in der Dokumentation 61.009 Die Motorfahrzeugfüh-
renden). Dies dient der gezielten Behebung von Mängeln im Hinblick auf eine erneute 
Abgabe an die Truppe. 

180 Für eingemietete Fahrzeuge, Baumaschinen und Geräte befindet sich ein Übernahme- 
beziehungsweise Rückgabeprotokoll beim zivilen Halter. Bei der Rückgabe ist zusam-
men mit dem zivilen Halter oder dessen Stellvertreter das Protokoll auszufüllen. Verän-
derungen gegenüber der Übernahme sind festzuhalten und anschliessend von beiden 
Seiten zu unterzeichnen. Der Halter sendet dieses Protokoll zusammen mit der Rech-
nung an das Truppenrechnungswesen der Logistikbasis der Armee. Es dient als Grund-
lage für die Auszahlungen, für das Bearbeiten von Schadenfällen und die Statistiken. 

3.15.2 Ablauf Fahrzeugrückgabe 

181 Der Detachementschef ist verantwortlich für die Fahrzeugrückgabe, welche gemäss dem 
Merkblatt für die WEMA an Radfahrzeugen erfolgt. Der Motorfahrzeugführende gibt ver-
bindliche Auskunft über den Zustand seines Fahrzeuges. 

182 Der Abschluss der Fahrzeugrückgabe wird durch den Vertreter des Armeelogistikcenters 
bestätigt. 

183 Die ausgefüllten Formulare 13.005 Zustandsrapport für Radfahrzeuge und Wechselauf-
bauten und 13.005.01 Übernahmeprotokoll für Motorfahrzeuge und Anhänger sind bei 
der Rückgabe dem Armeelogistikcenter abzugeben. 
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4 Verkehr 
184 Verkehr ist die Gesamtheit der Bewegungen zu Land, zu Wasser und in der Luft. 

185 Ein Verkehrsträger ist eine Einrichtung wie Strasse, Schiene, Wasserweg oder Luft-
strasse, welche die Verschiebung ermöglichen. 

186 Der Strassenverkehr wird mittels Verkehrsregeln geführt und gilt für sämtliche Benutzer. 

4.1 Verkehrsführung 

187 Die Verkehrsführung ist ein Dispositiv in einem Verkehrsführungsraum. Es geht darum, 
das Verschiebungskonzept der eigenen Formation durchzusetzen und günstige Voraus-
setzungen für einen flüssigen und reibungslosen Verkehrsablauf zu schaffen. 

188 Der Verkehrsführungsraum ist ein festgelegter Raum, eine Achse oder ein Geländeab-
schnitt, in welchem Verkehrsformationen die Verkehrsführung gemäss Auftrag überneh-
men. 

189 Die Vrk Sdt oder die Truppenwegweiser regeln den Verkehr und erstellen die Wegwei-
sung im Rahmen der Verkehrsführung für die eigene oder für andere Formationen. 

190 Die Zeichengebung der militärischen Verkehrsorgane8 sind für sämtliche Strassenver-
kehrsbenutzer verbindlich. 

191 Die Verkehrsführung besteht aus folgenden Elementen: 

 

- Erkundung 
 

 - Wegweisung 
 

- Verkehrsrege-
lung 

 

 - Umleitung 
 

- Einbahn 
"Vortritt vor dem 
Gegenverkehr" 

 

 - Meldeposten 
 

- Lotsen 
 

   

 

  

 
8 Militärische Verkehrsorgane sind Vrk Sdt, Truppenwegweiser oder Angehörige der Armee, welche mittels 
Verkehrsregelung den Verkehr lenken. 
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4.1.1 Grundsätze für die Verkehrführungsorganisation 

192 Der Aufbau und Betrieb der Verkehrsführungsorganisation wird durch folgende Punkte 
beeinflusst: 

 den Auftrag; 

 die taktische Lage; 

 den Zustand des Strassennetzes; 

 die Lageentwicklung; 

 das Verkehrsaufkommen auf dem Strassennetz; 

 die Witterung; 

 die vorhandenen Mittel; 

 die Zeitverhältnisse. 

193 Die Verkehrsführungsorganisation wird nachfolgender Priorität aufgebaut: 

 Wegweisung; 

 Verbindungen; 

 verschiedene Einsatzelemente; 

 Umfahrung und Umleitung; 

 Ausstellräume. 

194 Sind die Voraussetzungen für den Aufbau ungenügend (Zeitdruck und ungenügende per-
sonelle Mittel), sind die wichtigsten Aufgaben im Rahmen der Verkehrsführung zu erfül-
len. Der Weiterausbau erfolgt unter Berücksichtigung der Lageentwicklung. 

195 Die aufgebaute Verkehrsführungsorganisation ist lage- und auftragsgerecht zu betreiben 
und laufend zu überwachen. 

196 Die Kennzeichnung von Marschstrassen und die Organisation des militärischen Stras-
senverkehrs der Einheit ist, sofern keine Vrk Sdt eingeteilt sind, Aufgabe der Truppen-
wegweiser. Die militärischen Wegweisertafeln dienen nur als Hilfsmittel. 

197 Zur Sicherstellung eines koordinierten und friktionslosen Ablaufs einer Verschiebung, 
werden sämtliche Elemente der Verkehrsführung, Erkundung, Wegweisung inklusive der 
Überwachung, Verkehrsregelung, Umleitung, Einbahn, Meldeposten, Lotsen und Kenn-
zeichnung von Ein- und Ausfahrt in respektive aus dem Raum eingesetzt. 

198 Die Elemente der Verkehrsführung lassen sich standardisieren. Je nach Auftrag können 
die einzelnen Elemente kombiniert werden und sind in den nachfolgenden Kapiteln be-
schrieben. 
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4.2 Erkundung 

199 Mittels Erkundung9 werden Informationen über die Umwelt (Verkehrslage, Strassenzu-
stand, Sicht, Witterung, etc) beschafft, welche für den Einsatz von Bedeutung sind. Dies 
vor allem in Krisen- und Schadengebieten. Dabei geht es auch darum, Erkenntnisse zu 
beschaffen über: 

 den Zustand von Verkehrsträgern (Strassenbreite, Gewichtsbeschränkungen, Trag-
fähigkeiten von Brücken etc); 

 den Zustand von Räumen (Bereitschaftsräume, Infrastrukturen etc); 

 mögliche Hindernisse. 

200 Die Erkundung sollte möglichst zeitnah zum Bedarf erfolgen, da rasch ändernde Wetter-
lagen (besonders im Winter im Gebirge), Bauarbeiten oder Lageveränderungen den 
Strassenzustand innert kürzester Zeit beeinflussen. 

201 Im Zweifelsfall sind kritische Marschstrassen oder Teilstücke mit einem Fahrzeug zu be-
fahren, das dieselben Merkmale (Gewicht, Grösse, Masse) aufweist, wie das grösste und 
schwerste Fahrzeug der eigenen Formation. 

202 Allenfalls müssen für spezielle Fahrzeuge oder Transport von Gefahrgut Umleitungen 
erkundet werden. 

203 Die Erkundung umfasst: 

 Strassen und Führungsachsen; 

 Umleitungen und Umfahrungen; 

 Bereitschafts- und Bereitstellungsräume; 

 Führungs- und Logistikstandorte; 

 Einsatzräume. 

204 Die Erkundung ist zu koordinieren und entsprechend zu befehlen. Durch den Befehl wer-
den geregelt: 

 der taktische Zweck der Erkundung; 

 die zu erkundenden Räume und Geländepunkte; 

 der Auftrag für die Erkundungsorgane; 

 die Art des Erkundungsberichtes; 

 besondere Anordnungen (Verbindungsmittel, Sicherung etc). 

205 Der Erkundungsbericht kann je nach Komplexität auch nur mündlich oder in Form einer 
Skizze verfasst sein. 

  

 
9 Begriff Erkundung: In einem bestimmten Teil des Interessenraums aktiv Informationen über Umwelt und 
Gefahren beschaffen. 
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4.3 Wegweisung 

206 Die Wegweisung ist das Anzeigen der Fahrtrichtung mittels militärischer Wegweiserta-
feln, ausnahmsweise durch militärische Verkehrsorgane, Lotsen oder durch behelfsmäs-
sige Mittel. Die Wegweisung ist eine Unterstützung und ersetzt nicht die Kontrolle mittels 
Karte. 

207 In der Dokumentation 61.009 Die Motorfahrzeugführenden ist die Wegweisung detailliert 
geregelt. 

 

 

Abbildung 6 Beginn Verkehrsführungsorganisation 
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Abbildung 7 Ende Verkehrsführungsorganisation 

 

4.4 Verkehrsregelung 

208 Der Strassenverkehr wird durch die Verkehrsregelung mittels Verkehrszeichengebung 
durch Gesten, des Verkehrsplantons oder des Verkehrspostens gelenkt. Die Wegwei-
sung ist nicht Bestandteil der Verkehrsregelung. 

209 Wird der Verkehr durch die Truppe zu Ausbildungszwecken oder bei Lichtsignalen gere-
gelt, ist die Zustimmung der Polizei einzuholen. 

210 Militärische Verkehrsorgane dürfen zur Regelung des Verkehrs nicht auf Autobahnen und 
Autostrassen eingesetzt werden, ausser bei einem Unfall. 

211 Der Verkehrsplanton (Vrk Planton) ist ein Vrk Sdt, der an einem bestimmten Ort während 
einer begrenzten Zeit den gesamten Strassenverkehr regelt. Der Verkehrsposten (Vrk 
Po) besteht aus einer Gruppe von Vrk Sdt, die an einem bestimmten Ort den gesamten 
Strassenverkehr dauernd regelt. 

212 Die Verkehrsregelung wird im Regl 61.026 Der Verkehrssoldat detailliert beschrieben. 
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4.5 Umleitung 

213 Mittels Umleitung wird der Verkehr von der Strasse auf andere Teile des Strassennetzes 
verlegt. Mögliche Umleitungen müssen erkundet werden. 

 

 

Abbildung 8 Umleitung 
 

214 Die Inbetriebnahme der Umleitung erfolgt mittels einem Verkehrsplanton auf der Verzwei-
gung. Dabei ist die Umleitungstafel sowie die militärischen Wegweisertafeln in der Rich-
tung der Umleitung aufzustellen. 
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4.6 Einbahn / Vortritt vor dem Gegenverkehr 

215 Unter Einbahn versteht man die Regelung des Verkehrsflusses auf einem bestimmten 
Strassenabschnitt in jeweils nur einer Richtung. Einmündende Strassen sind zwingend 
in die Verkehrsregelung miteinzubeziehen. 

 

 
Abbildung 9 Einbahn 

 

4.7 Meldeposten 

216 Der Meldeposten ist ein Element (Person) der Verkehrsformationen mit dem Auftrag, Da-
ten über die Verkehrslage, den Ablauf der Verschiebung, usw zu melden. Der Meldepos-
ten wird auf dem Strassennetz nicht mit Wegweisertafeln gekennzeichnet. Die Details der 
Meldungen sind durch den Kdt vorzugeben. 

 

 

Abbildung 10 Meldeposten zur Überwachung eines Raumes 
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4.8 Lotsen 

217 Lotsen ist das Begleiten von Fahrzeugen und eine Art der Wegweisung. Dabei werden 
ortskundige oder zur Erkundung Angehörige der Armee eingesetzt. Sie weisen den For-
mationen oder Einzelfahrzeugen den Weg. 

 

 
Abbildung 11 Lotsen 

 
218 Die Equipe setzt sich gemäss Dokumentation 61.026 Der Vrk Sdt, aus einem Vortrupp, 

einem Begleittrupp und einem Nachtrupp zusammen. 

219 Der Vortrupp (Lotsen) besteht aus dem Fahrzeug mit dem Cheflotsen und drei Motorrä-
der in Reserve. Der Begleittrupp besteht mit dem Fahrzeug für den Chef Einsatz, mit 
Motorräder für das Lotsen und dem zu lotsenden Fahrzeug/Fahrzeuge. Der Nachtrupp 
besteht aus dem Schlussfahrzeug. 
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4.9 Leistungen Verkehrsformationen 

220 Die Leistungsangaben dienen als Planungsgrundlagen. Sie beeinflussen die Lagebeur-
teilung. 

 

Formation 

Erkundung 

In einem Zeitraum von 2 Stunden, bei guten Strassenverhältnissen,  
ohne sich ändernde Lageentwicklung. 

Nur Passierbarkeit, ohne technische Details. 

Pz Vs Strassen 
1. Kl Strassen und  

Autobahnen 
1. und 2. Kl Strassen 

Erkundung 
 Hauptstrassen bis und 

mit 1. Kl Strassen 

Vrk Gr  ~150 km ~100 km ~100 km2 

Vrk Z  ~450 km ~300 km ~300 km2 

Vrk Kp ~1350 km ~900 km ~900 km2 

Tabelle 3 Erkundung 

 

 

Formation 
Wegweisung (Wgw) inkl Überwachung 

über 8 Stunden über 16 Stunden über 24 Stunden 

Vrk Gr  ~60 Wgw  ~40 Wgw  ~20 Wgw 

Vrk Z ~180 Wgw ~120 Wgw  ~60 Wgw 

Vrk Kp ~540 Wgw ~360 Wgw ~180 Wgw 

Tabelle 4 Wegweisung 
 

 

Formation 

Verkehrsregelung (Planton) 

Maximale Zeit in Stunden im Dauereinsatz 

kurze Zeit über 8 Stunden über 16 Stunden über 24 Stunden 

Vrk Gr  6 Plantons  4 Plantons  3 Plantons  1 Plantons 

Vrk Z 18 Plantons 12 Plantons  9 Plantons  6 Plantons 

Vrk Kp 54 Plantons 36 Plantons 27 Plantons 18 Plantons 

Tabelle 5 Verkehrsregelung 
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5 Transport 
221 Der Transport10 beinhaltet die Verschiebung von Personen und Gütern. Die Transporte 

erfolgen priorisiert, unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und Effizienz, auf der 
Strasse mit truppeneigenen Fahrzeugen. 

222 Die Verwendung, der für die Truppe zur Verfügung stehenden Fahrzeuge, ist nur für 
dienstliche Zwecke erlaubt. Davon ausgenommen sind Notfälle und Hilfeleistungen. 

223 Der Einsatz von Fahrzeugen für die Truppe zugunsten ziviler oder ausserdienstlicher Tä-
tigkeiten ist in der Verordnung über die Unterstützung ziviler oder ausserdienstlicher Tä-
tigkeiten mit militärischen Mitteln vom 21. August 2013 (VUM, SR 513.74) geregelt. 

5.1 Transport auf der Strasse 

224 Transporte sind sicher und unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit wie auch Effizienz, 
bestmöglich koordiniert und disponiert werden. 

225 Zusätzliche Anträge um Transportkapazität sind in Form eines PPQQZD (Priorität, Pro-
dukt, Qualität, Quantität, Zeit und Durchhaltefähigkeit) zu formulieren. 

226 Als Unterstützung dient die Dokumentation 61.004 Transportdisponent. 

5.1.1 Transport von Personen 

227 Personentransporte dienen der schnellen Überwindung von grösseren Entfernungen in 
einen Bereitschafts-, Bereitstellungs- und/oder Einsatzraum. Dabei ist der Zeitaufwand 
für die Bereitstellung, den Ver- und Ablad der zu transportierenden Personen zu berück-
sichtigen. 

228 Die zu verladenden und zu transportierenden Personen haben den technischen Anord-
nungen des Wagenchefs Folge zu leisten. 

229 Der Auf- und Wegmarsch aus dem Verlade- beziehungsweise Abladeraum muss für die 
transportierenden Formationen gewährleistet sein. 

230 Durch zweckmässige Kennzeichnung der Fahrzeuge sowie durch Wegweisung und/oder 
den Einsatz von Verkehrsplantons/Lotsen werden die Fahrzeuge reibungslos in den Ver-
laderaum eingewiesen. 

5.1.2 Transport von Patienten 

231 Patiententransporte mit liegenden Patienten sind mit folgenden Fahrzeugen möglich: 

 Sanitätswagen leicht (Sprinter); 

 Sanitätspanzer (Sanitätspiranha 6x6); 

 Waffenplatzambulanzen; 

 Rettungsfahrzeuge (RTW) der Medical Unit; 

 Geschütztes Sanitätsfahrzeug DURO III P (GSANF). 

232 Für Patiententransporte von sitzenden Patienten ist kein spezielles Sanitätsfahrzeug 
notwendig. 

 
10 Begriff Transport: Der Transport ist eine Verschiebung von Personen, Tieren, Verbänden und/oder Gü-
tern mit Transportmitteln. 
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233 Patienten in Rollstühlen dürfen nur mit entsprechender fachgerechter Fixierung transpor-
tiert werden. 

234 Weitere Details für den Transport von Patienten sind dem Reglement 59.021 Sanitäts-
dienst aller Truppen zu entnehmen. 

5.1.3 Gütertransport 

235 Transportbestellungen für umfangreiche Gütertransporte müssen nebst den üblichen An-
gaben (Angaben zum Transportgut) genaue Auskunft geben über: 

 Anzahl Verlade- und Abladestellen, die gleichzeitig benützt werden können; 

 Anzahl der verfügbaren Verlade- und Ablademannschaften; 

 mechanische Umschlagsmittel; 

 eventuelle Gebinde und Teilbarkeit der Güter. 

236 Die Durchführung von Verlad und Ablad bei Gütertransporten fällt in den Verantwortungs-
bereich der Transportformation. Der Motorfahrzeugführende ist dafür verantwortlich, dass 
das Transportgut verkehrstechnisch sicher auf die Transportmittel (inklusive Ladungssi-
cherung) verladen wird. 

237 Wenn im Verlade- oder Abladeraum keine entsprechende Organisation vorgesehen ist, 
übernimmt gemäss Absprache der definierte Verantwortliche der Transportformation 
oder einer seiner Gehilfen die Verantwortung für: 

 den reibungslosen Ablauf des Verkehrs im ganzen Raum (Einweisung und Zufahrt 
zu den Verlade- und Abladestellen sowie eventuell in Warteräume, Wegmarsch und 
Wegweisung zur befohlenen Marschstrasse); 

 alle Massnahmen zur Verhinderung von Wartezeiten und Massierungen der Trans-
portmittel. Diese sind gegebenenfalls in Warteräume einzuweisen. 

238 Für die Durchführung von Gütertransporten ist eine den Verhältnissen angepasste Orga-
nisation zu bezeichnen. 

239 Zur Vermeidung von Massierungen sind die Transportmittel vor dem Verlad zeitlich ge-
staffelt bereitzustellen. Je nach Marschbereitschaftsgrad (MBG) oder Entscheid des Kdt 
wird nach dem Verlad in Einzelfahrt oder in Gruppen in den Abladeraum verschoben. 

240 Durch Pendelverkehr können grosse Gütermengen aus gleichen Verladeräumen optimal 
transportiert werden. 

241 Je nach Lage und Auftrag muss der Transport gesichert werden. 

5.1.4 Transport von Gefahrgut 

242 Wer Gefahrgut transportiert, muss eine entsprechende Ausbildung absolviert haben. 

243 Als Gefahrgut gelten unter anderem: 

 Munition (Sprengmittel, Zünder, etc); 

 Betriebsstoffe. 
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244 Der Transport gefährlicher Güter richtet sich nach den Anhängen 1 und 2 der Verordnung 
über den militärischen Strassenverkehr vom 11. Februar 2004 (VSMV; SR 510.710). 

245 Die Dokumentation 61.009.01 Gefahrguttransport bildet eine Zusammenfassung dieser 
beiden Anhänge. 

5.1.5 Tiertransporte 

246 Die Transporte unterliegen den Tierschutzvorschriften. Die Bestellung von Transportmit-
teln für Tiertransporte sind frühzeitig mit dem Kommando Kompetenzzentrum Veterinär-
dienst und Armeetiere (Kdo Komp Zen Vet D und A Tiere), Kaserne Sand, 3000 Bern 22, 
zu regeln. Transporte von Traindetachementen eignen sich erst ab einer Distanz von 
mehr als 15 km. 

5.2 Marsch 

247 Der Marsch ist eine taktische Verschiebung11 von Personen/Verbänden am Boden. Er 
berücksichtigt folgende taktischen Gesichtspunkte: 

 Aufklärung und Erkundung der Marschstrassen und des Marschziels; 

 Sicherung des Marsches; 

 Einsatz der Nachtsichtmittel; 

 Einbezug und Absprache mit weiteren Formationen zwecks Unterstützung (Beispiel 
mit Genie, Flab); 

 Einsatz Führungsunterstützungsmittel. 

5.3 Verschiebungsplanung 

248 Bei der Planung von Verschiebungen und/oder Märschen bestehen grundsätzlich keine 
Unterschiede.  

249 Bei der Verschiebungsplanung sind Einschränkungen der Verkehrsträger, mögliche Hin-
dernisse, der zivile Verkehr, die Zivilbevölkerung, das Wetter sowie die Lage und Auftrag 
zu berücksichtigen. Aus diesen Gründen ist eine sorgfältige Planung Grundvorausset-
zung für eine rasche und effiziente Verschiebung. 

250 Es kann sinnvoll sein, für eine Verschiebung mehrere Verkehrsträger zu nutzen und/oder 
diese zu kombinieren. 

251 Zeitoptimierung sind mit folgenden Massnahmen zu realisieren: 

 erkundete Marschstrassen; 

 rascher Auf-, Um- und Ablad von Personen und Gütern; 

 zweckmässige Gliederung der Verbände; 

 Reduktion der Marschdauer durch Benützung mehrerer Marschstrassen; 

 Verkehrsregelung zur Erhaltung des Verkehrsflusses; 

 vorbereitete und erkundete Umleitungs- und Ausweichmöglichkeiten. 

 
11 Bei einer "Verschiebung" / "Transport" wird der Standort von Personen und Gütern verändert. Dies kann auch im 
Rahmen einer taktischen Verschiebung erfolgen. Hierfür ist der Begriff "Marsch" zu verwenden. 
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252 Die Massnahmen sind zwingend mit den taktischen Erfordernissen und mit den techni-
schen Möglichkeiten abzustimmen. 

253 Grundsätzlich wird in Einzelfahrt verschoben. Je nach Lage und Einsatz sind Verbands-
fahrten vorzuziehen. Über die Verschiebungsart entscheidet der Kdt. 

254 Zur Optimierung der Leistungserbringung sind sämtliche Möglichkeiten des Mehrfahrten-
prinzips auf allen zur Verfügung stehenden Verkehrsträgern zu berücksichtigen. Falls die 
organisch zugeteilten Mittel die Verschiebung in der geforderten Menge und Zeit nicht 
zulassen, sind bei der vorgesetzten Kommandostelle zusätzliche Kapazitäten zu bean-
tragen. 

5.4 Verschiebungsführung 

255 Jeder Kdt ist für die Verschiebung seiner Formationen verantwortlich. 

256 Der Trp Kdt kann als Kdt einer Marschgruppe12 bezeichnet werden. 

5.5 Einsatzplanung Transportformationen 

257 Die Transportformationen können auftragsbezogen zur Unterstützung (Allgemein- oder 
Direktunterstützung) einsatzunterstellt oder zugewiesen werden. Im Zentrum steht die 
Leistungserbringung und die Verfügbarkeit der eigenen Mittel. 

258 Für einen raschen und wirkungsvollen Einsatz der Transportformationen sind die folgen-
den Punkte zu klären. Dabei ist der Chef der Transportformation möglichst frühzeitig in 
den Ablauf der Führungstätigkeiten einzubeziehen. 

Thematik Beurteilungspunkte 

Marschbereitschaftsgrad (MBG)  Für die ganze Formation; 
 Für Teile der Formation: 

 Beispiel: MBG III ab 1400 für die Kapazität 
150 t, 400 Personen, 180 Paletten und 20 
Container. 

Standort  Standort von Transportformationen, Verlade-
orte / -raum, Abladeorte / -raum; 

 Einsatzdauer; 
 Verpflegung und Unterkunft; 
 Marschhalte. 

Verlad  Einweisung zum Verladeort /-raum; 
 Verladestellen, Rampen, Anzahl (Einbezug der 

Fahrzeuggrössen); 
 Zeitpunkt / Zeitraum Verlad; 
 Umschlagsmittel: 

 Personen; 
 Handgabelhubwagen; 
 Gasta; 
 Teleskoplader 5t; 

 Befestigung des Ladegutes (Ladungssicherung). 
Thematik Beurteilungspunkte 

 
12 Der Begriff Marschgruppe ist eine Zusammenfassung mehrerer Formationen, die für die Verschiebung 
einem Kdt unterstellt sind. 
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Ablad  Einweisung zum Abladeort /-raum; 
 Abladestellen, Rampen, Anzahl (Einbezug der 

Fahrzeuggrössen); 
 Zeitpunkt / Zeitraum Ablad; 
 Umschlagsmittel: 

 Personen; 
 Handgabelhubwagen; 
 Gasta; 
 Teleskoplader 5t. 

Erkundung / Verbindungs- 
aufnahmen 

 Verladeorte, Warteräume, Marschstrasse, Aus-
stellräume für Schneekettenmontage,  
Abladeorte; 

 Raum / Kontaktpersonen. 

Besonderheiten Transportgut  Notwendige Massnahmen auf Grund des 
Transportgutes (Vorschriften gemäss Transport 
gefährlicher Güter), Sicherung bei Munitions-
transporten 
 Verweis auf VMSV bzw Dok 61.009.01; 

 Volumen; 
 Paletten (Gewicht pro Palette); 
 Tiere; 
 Transportbestimmungen; 
 Kupplungspläne für Anhänger; 
 besondere Verhaltensregeln. 

Sicherheit  Schutz, Sicherung, Bewaffnung, Begleitschutz, 
Tarnung, Täuschung; 

 Sicherung der Verlade-/Abladeorte/-Räume. 

Vorbereitung der Fahrzeuge  Tarnung / zusätzliches Material; 
 Betriebsstoff; 
 Einsatz der Planengestelle; 
 zusätzliches Ladungssicherungsmaterial. 

Kartenmaterial  LK 1:100 000 des entsprechenden Einsatzrau-
mes. 

Bewilligungen und Auflagen  Ausnahmefahrzeuge; 
 Ausnahmetransporte; 
 Autobahn; 
 Fahrverbote; 
 Sperrzeiten. 

Verbindung / Meldesammel-
stelle / Funk 

 Funkgeräte; 
 ziviles Telefonnetz; 
 Transportzentrale und Meldestelle. 

Öffentliche Transportmittel  Kurse konzessionierter Personentransportun-
ternehmen. 

Tabelle 6 Einsatz Transportformation 
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5.6 Berechnungsgrundlagen Transport 

5.6.1 Berechnung Einsatzdauer 

259 Zur effektiven Berechnung der Transportleistung sind Distanzen, Topografie, Strassen-
klassen, Marschgeschwindigkeiten, Marschhalte, Auflade- und Abladezeiten, Organisa-
tion, taktische Auflagen einzubeziehen. 

 

Berechnungsgrundlagen zum Einsatz von Transportformationen 

Lenkzeit Die reine Lenkzeit darf innerhalb von 24 Stunden 10 Stunden nicht 
überschreiten. 

Quelle: Verordnung über den militärischen Strassenverkehr 6. Kapitel; 
Regeln für den Fahrverkehr, 1. Abschnitt: Fahrfähigkeit, Art. 61, Abs.5 
(VMSV; SR 510.710). 

Planung des 
Marschhaltes 

Nach 2.5 Stunden einen Halt (Marschhalt/Pause) von mindestens 30 
Minuten (Richtzeit). 

Die Richtzeit in Abhängigkeit von: 

 der Einsatzdauer; 

 den Strassenverhältnissen / Routenwahl; 

 den Witterungsverhältnissen; 

 dem Transportgut und Transportmittel. 

Ruhezeit Wer ein Fahrzeug im Militärdienst führt, muss zu jedem Zeitpunkt 
dieser Tätigkeit innerhalb der vorangegangenen 24 Stunden eine 
zusammenhängende Ruhezeit von 6 Stunden einhalten. Bei Ein-
satz/Übungen kann die Ruhezeit aufgeteilt werden. In diesem Fall 
muss sie mindestens 8 Stunden dauern. Möglich ist eine Aufteilung 
in Blöcke von einmal 4 und zweimal 2 Stunden, einmal 5 und ein-
mal 3 Stunden oder zweimal 4 Stunden. 

Quelle: Verordnung über den militärischen Strassenverkehr 6. Kapitel; 
Regeln für den Fahrverkehr, 1. Abschnitt: Fahrfähigkeit, Art. 61, Abs. 1 
und 2 (VMSV; SR 510.710). 

Abbildung 12 Berechnungsgrundlagen zum Einsatz von Transportformationen 
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260 Berechnungsbeispiel Einsatzdauer 

 

 Ruhezeit gemäss VMSV 
normal (am Stück) mindes-
tens 6 Stunden 

Ruhezeit gemäss VMSV bei 
Einsatz/Übungen (aufgeteilt) 
mindestens 8 Stunden 

Maximale Lenkzeit innert 
24 Stunden gemäss VMSV 

10 Stunden 10 Stunden 

Übrige Arbeitszeit der 
Fahrer für Ver- und Ablad, 
Parkdienst, Mahlzeiten, etc. 

 8 Stunden  6 Stunden 

Zeitliche Verfügbarkeit ei-
nes Fahrers bei Unterkunft 
am Standort 

18 Stunden 16 Stunden 

Tabelle 7 Einsatzdauer 

5.6.2 Marschbereitschaftsgrade 

 

Bereitschaftsgrad Marschbereit in 
Kommandoposten 
Verbindungen 

Tätigkeit/Verwendung/Verlad Verpflegung und 
Führung Truppe Motfz 

I Bereitschaft 
auf Zeit 

Durch höheren 
Kommandanten be-
fohlene Zeit 

Kommandoposten 
besetzt 

Tätigkeit ab-
seits des Stan-
dortes möglich 

Wie Truppe 
 
Verwendung 
für Transporte 
möglich 

Nach Befehl des Ein-
heitskommandanten 

II Normale 
Bereitschaft 

1.5 Stunden Kommandoposten 
besetzt 

Am Standort Am Standort 
 
In der Regel 
ungeladen 

Nach Befehl des Ein-
heitskommandanten 

III Erhöhte 
Bereitschaft 

0.5 Stunden Auf jedem Komman-
doposten mindes-
tens 1 Of 
 

Auf dem Komman-
doposten Batail-
lon/Abteilung 1 Ver-
bindungsoffizier 

Kann ruhen Beladen und 
für Abmarsch 
gegliedert 

Auf Befehl des Ba-
taillons-/ Abteilungs-
kommandanten 

IV Alarm 
Bereitschaft 

Wenigen Minuten Auf jedem Komman-
doposten mindes-
tens 1 Of 
 

Auf dem Komman-
doposten Batail-
lon/Abteilung 1 Ver-
bindungsoffizier 
 
Funk nach besonde-
rem Befehl 

Voll ausgerüs-
tet und bereit 
(bei motori-
siertem Trans-
port verlade-
bereit) 

Beladen und 
für Abmarsch 
gegliedert 
 
Bei grosser 
Kälte Motoren 
warm 

Auf Befehl des Ba-
taillons-/ Abteilungs-
kommandanten 

Tabelle 8 Marschbereitschaftsgrade 
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5.6.3 Berechnung Kapazitäten 

261 Die Anzahl und die Art der eingesetzten Fahrzeuge und Anhänger sowie die Einsatzdauer 
bilden die Grundlage zur Beurteilung der zur Verfügung stehenden Kapazitäten für Per-
sonentransport, Tonnagen und Palettentransport. 

262 Die Grobbeurteilung der Kapazitäten, abhängig von der Anzahl und Art der eingesetzten 
Fahrzeuge und Anhänger sowie der Einsatzdauer sind in der Arbeitshilfe 61.029 be-
schrieben. 

263 Zur effektiven Berechnung der Transportleistung sind unter anderem Distanzen, Stras-
senklassen, Marschhalte, Auflade-/Abladezeiten, Organisation oder die taktische Auflage 
zu berücksichtigen. 

264 Die detaillierten Kapazitäten der Fahrzeuge sind in der Dokumentation 61.009 Die Mo-
torfahrzeugführenden, Anhang 2 Technische Daten ersichtlich. 

5.6.4 Durchschnittsgeschwindigkeit 

265 Bei günstigen Verhältnissen (Meteo, Verkehrslage, Gelände, etc) gelten folgende Durch-
schnittsgeschwindigkeiten als Richtwerte: 

 Normale Strassen mit Radfahrzeugen  40 – 50 km/h; 

 Autostrassen/-bahnen mit Radfahrzeugen  50 – 70 km/h; 

 Formationen mit Raupenfahrzeugen  30 – 40 km/h. 

5.6.5 Berechnung von Marschzeit 

266 Für die Berechnung der Marschzeiten in Minuten oder Stunden gelten folgende Formeln: 

 

In Minuten 
Marschstrecke in km x 60 

Geschwindigkeit in km/h 
 

 

In Stunden 
Marschstrecke in km  

Geschwindigkeit in km/h 
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5.6.6 Berechnung von Kolonnenlänge in km 

267 Kolonnenlänge in km ohne Formationsabstände: 

 

= Anzahl Fahrzeuge (ohne Motorrad) x Fahrzeugabstand (m)  
1000 

 

 

268 Die Kolonnenlänge für Truppenkörper und Grosse Verbände wird ergänzt durch die For-
mationsabstände. Dies sind: 

 2 Minuten zwischen Einheiten; 

 5 Minuten zwischen Truppenkörper. 

Sie werden gerundet auf km bei entsprechender Marschgeschwindigkeit pro Abstand. 

 

 40 km/h 50 km/h 60 km/h 70 km/h 80 km/h  

Km 
1.3 1.7 2 2.3 2.7 In 2 Min 
3.3 4.2 5 5.8 6.7 In 5 Min 

 

 

5.6.7 Berechnung von Durchmarschzeiten 

269 Für die Berechnung der Durchmarschzeit in Minuten oder Stunden gelten folgende For-
meln: 

 

In Minuten 
Kolonnenlänge in km x 60 

Geschwindigkeit in km/h 
 

 

In Stunden 
Kolonnenlänge in km  

Geschwindigkeit in km/h 
 

 

5.6.8 Formel für die Berechnung der Marschdauer für eine 
Marschstrasse 

 

Durchmarschzeit + Marschzeit + Marschhalte = Marschdauer 
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5.6.9 Zeitbedarf für das Anbringen von Schneeketten an Radfahrzeugen 

270 Fahrzeugführer montieren die Schneeketten je nach Witterungsverhältnissen und Trai-
ning innerhalb folgender Zeiten: 

 

Fahrzeugkategorie Richtzeiten 

Personen- und Lieferwagen ~ 20 Minuten 

Lastwagen ~ 40 Minuten 

Radschützenpanzer ~ 45 Minuten 

Tabelle 9 Richtzeiten Schneeketten Radfahrzeuge 

 

5.6.10 Zeitbedarf für die Montage der Schneegreifer / Schneeketten bei 
Raupenfahrzeugen 

271 Entsprechend der Schneeketten montiert der Fahrzeugführer die Schneegreifer respek-
tive die Schneeketten der Raupenfahrzeuge je nach Witterungsverhältnissen und Trai-
ning innerhalb von: 

 

Fahrzeugkategorie 
Art der 

Winterausrüstung 
Richtzeit 

Schützenpanzer M113 Kette ~ 35 Minuten 

Schützenpanzer 2000 Greifer ~ 45 Minuten 

Panzerhaubitze Greifer ~ 45 Minuten 

Panzer 87 Leopard Greifer ~ 60 Minuten 

Tabelle 9 Richtzeiten Schneegreifer/Schneeketten Raupenfahrzeuge 
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5.6.11 Definition Nutzlast und  Gesamtgewicht 

272 Im Zusammenhang mit einem Transportauftrag muss der Motorfahrzeugführende Anga-
ben über das Gewicht des Transportgutes haben (Lieferscheinangaben, Berechnung, 
Warenangabe, Schätzung usw). 

273 Der Motorfahrzeugführende muss den Fahrzeugausweis konsultieren und diesen mit der 
Fahrzeugkonfiguration (Ist-Zustand) vergleichen. 

274 In Ergänzung zu diesem Vorgehen müssen die übrigen gesetzlichen Vorschriften wie 
Gesamtgewicht für die Fahrt oder den Einsatz mitberücksichtigt werden. 

275 Hat das Fahrzeug Wechselabrollbehälter oder Wechselaufbauten geladen, müssen all-
fällige Verfügungen im Fahrzeugausweis (Feld 1413) berücksichtigt werden. Der Motor-
fahrzeugführende muss die effektiv mögliche Nutzlast berechnen. Ergänzende Angaben 
für die Berechnung finden sich im Aufbaudatenblatt in der Ausweisdose. 

276 Ist oder wird Ware geladen, hat der Motorfahrzeugführende zu prüfen, ob das erlaubte 
Gesamtgewicht des Fahrzeugs oder des Zuges und die Anhängelast gemäss Fahrzeug-
ausweis nach erfolgter Beladung eingehalten werden. Zudem müssen auch die zulässi-
gen Achslastangaben eingehalten werden. Bei Fahrtantritt darf das Betriebsgewicht das 
Gesamtgewicht des Fahrzeuges oder des Zuges, unter erwähnten Berücksichtigung der 
Achslasten, nicht überschreiten. 

  

 
13 Die "Feld-Nummer" bezieht sich auf die nummerierten Felder im Fahrzeugausweis 



Reglement 61.003 d  Verkehr und Transport 

50 

6 Besonderheiten 

6.1 Fahrzeuge des Bundes 

277 Fahrzeuge des Bundes sind Fahrzeuge im Eigentum des Bundes sowie gemietete, ge-
leaste, geliehene oder requirierte Fahrzeuge. 

278 Es gelten14: 

a) als Bundesfahrzeuge die Verwaltungsfahrzeuge und die Militärfahrzeuge; 

b) als Verwaltungsfahrzeuge die Fahrzeuge, die für die Stellen nach Artikel 2 Absatz 1 
und ihre Angestellten beschafft oder diesen zur Verfügung gestellt werden; 

c) als Militärfahrzeuge die Fahrzeuge, die für die Armee gekauft, gemietet, geleast, ge-
liehen oder requiriert werden (Art. 4 Bst. A VMSV); 

d) als Repräsentationsfahrzeuge die Bundesfahrzeuge, die nach Artikel 14 für den 
Transport von Standespersonen eingesetzt werden; 

e) als Sonderschutzfahrzeuge die gepanzerten Bundesfahrzeuge, die nach Artikel 14 
Absatz 3 zum Schutz von Personen des Bundes eingesetzt werden. 

279 Der Einsatz der persönlichen Dienstfahrzeuge ist in der Verordnung des VBS über das 
militärische Personal vom 09. Dezember 2003 (V Mil Pers; SR 172.220.111.310.2) und 
der Weisung 90.065 Weisung über die persönlichen Dienstfahrzeuge des militärischen 
Personals im Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und 
Sport (WPDF) geregelt. Diese zählen nicht zur ordentlichen Motorisierung der Formatio-
nen. 

6.1.1 Dienstliche Verwendung ziviler Personenwagen 

280 In besonderen Fällen kann die vorübergehende dienstliche Verwendung ziviler Perso-
nenwagen bewilligt werden. Für diese gelten im Übrigen die Art. 144 ff der Verordnung 
über die Verwaltung der Armee vom 29. November 1995 (VVA; SR 510.301). 

  

 
14 Quelle: Verordnung über die Fahrzeuge des Bundes und ihre Führer und Führerinnen vom 23. Februar 
2005 (VFBF; SR 514.31) 
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6.1.2 Auslandfahrten mit militärischen Kontrollschildern 

281 Für Fahrten ins Ausland mit "M" Kontrollschildern ist immer eine Bewilligung des Stras-
senverkehrs- und Schifffahrtsamtes der Armee (SVSAA) notwendig. 

282 Ein schriftliches Gesuch ist mindestens 7 Tage im Voraus dem Strassenverkehrs- und 
Schifffahrtsamt (SVSAA) einzureichen. 

283 Das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamtes der Armee (SVSAA) ist ausschliesslich für 
den Einsatz der Fahrzeuge mit "M" Kontrollschildern im Ausland zuständig. Der Ausland-
einsatz ist mit dem Militärprotokoll abzusprechen und zu bewilligen. 
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6.2 Unfälle, Bundes- und/oder Drittschäden 

284 Die Grundlagen dazu bilden das Strassenverkehrsgesetz (SVG; SR 741.01), die Verord-
nung über den militärischen Strassenverkehr (VMSV; SR 510.710) sowie die Verordnung 
über die Fahrzeuge des Bundes und ihre Führer und Führerinnen (VFBF; SR 514.31). 

285 Das Schadenzentrum VBS als Verwaltungseinheit der zentralen Bundesverwaltung ist 
für die Schadenregulierung in den Bereichen Armee (Drittschäden) und Bundesfahr-
zeuge zuständig. Weiter prüft es allfällige Entschädigungen bei Verlust oder Beschädi-
gungen des Eigentums von Angehörigen der Armee und fordert Schadenbeteiligungen 
bei grobfahrlässiger oder vorsätzlicher Verursachung von Schäden ein. Kontaktverzeich-
nis, Schadenmeldeformulare und weitere Informationen sind unter www.schadenzent-
rumvbs.ch abrufbar. 

Telefon Hotline Schadenzentrum VBS 0800 11 33 44 

Email: info@schadenzentrumvbs.ch 

286 Die Verordnung über den militärischen Strassenverkehr (VMSV; SR 510.710) ist als Bei-
lage zu diesem Reglement im Ordner enthalten. Das Reglement verweist mit der nach-
folgenden Tabelle auf die wichtigsten Artikel der Verordnung. 

 

Begriff Artikel 

Datenaufzeichnungsgerät, Fahrtenschreiber VMSV Art. 79 

Beizug des militärischen Untersuchungsrichters oder 
der militärischen Untersuchungsrichterin und der  
Polizei 

VMSV Art. 80 ff. 

Schadenregulierung VMSV Art. 81  

Unfall- und Schadenmeldungen VMSV Art. 83 ff. 

Schwere Unfälle; Benachrichtigung der Angehörigen VMSV Art. 85 

Instandsetzung VMSV Art. 87 

Tabelle 10 VMSV Artikel im Bereich Verkehrsunfälle 
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6.2.1 Unfälle mit Militärfahrzeugen 

287 Bei einem Unfall sind in jedem Fall folgende Punkte zu beachten: 

 Den Auftrag unterbrechen (sofern es der Einsatz zulässt); 

 Unfallstelle sichern; 

 Ruhe bewahren; 

 Überblick verschaffen; 

 Verletzte ausfindig machen; 

 prüfen, ob Brand- oder Explosionsgefahr; 

 prüfen, ob es Fahrzeuge mit gefährlichen Güter gibt; 

 Rettungskräfte alarmieren; 

 Nothilfe bei Verletzten leisten; 

 bei Austreten von Flüssigkeit (Treibstoff, Oel, etc) die Feuerwehr alarmieren; 

 militärische Vorgesetzte informieren; 

 wenn möglich Spuren und Beweise sichern; 

 wenn möglich Augenzeugen notieren; 

 bei meldepflichtigen Verkehrsunfällen muss vor der Bergung oder Verschiebung des 
Fahrzeuges das Datenaufzeichnungsgerät (DAG) oder das Einlageblatt ausgebaut 
beziehungsweise sichergestellt werden; 

 Schadenmeldung per Telefon oder Mail an das Schadenzentrum VBS erstellen; 

 Formular 13.101 "Unfallmeldung und Schadenanzeige für Bundesfahrzeuge" voll-
ständig ausfüllen und an das Schadenzentrum VBS per Email/Post senden; 

 bei Drittschäden (Land-, Tier- und Sachschäden) den Geschädigten informieren. 

288 Bei einem Unfall mit Körperverletzung oder Todesfolge sind zusätzliche Massnahmen zu 
treffen: 

 Zivile- und/oder Militärpolizei beiziehen; 

 eventuell militärischer Untersuchungsrichter beiziehen; 

 eventuell einen Armeeseelsorger (Asg) beiziehen; 

 eventuell den psychologisch-pädagogischen Dienst der Armee (PPD) beiziehen. 
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6.2.2 Meldeschema / Meldeweg 

 

Tatbestand / Schadensumme 

Tatbestandesaufnahme Meldung durch Kommandostelle 

Truppe 
MP 

und/oder 
ziv Pol 

Mil UR 
Geschä-

digter 
SZ VBS Mil UR 

Mil Vers 
SUVA 

Pikett-
stelle 
VBS 

grobfahrlässige / vorsätzliche 
Handlungsweise  X X  X X   

Unklarer oder bestrittener Sach-
verhalt  X X  X X   

Unfälle mit Gefahrgut  X X X X X  X 

Bundes- und/oder Drittschäden: 

< CHF 5'000.00 
X(1)    X    

Bundes- und/oder Drittschäden: 

> CHF 5'000.00 
 X   X    

Bundes- und/oder Drittschäden: 

> CHF 50'000.00 
 X X  X X  X 

Verletzte Personen  X   X  X(2)  

schwereverletzte oder getötete 
Personen  X X  X X X(2) X 

X Wenn Unfallbeteiligte (Angehörige der Armee oder Zivilpersonen) den Beizug der zivilen Polizei verlangen. Diese Rege-
lung gilt auch dann, wenn sich der Unfall auf bundeseigenem Gebiet ereignet. 

X(1) 
Nur bei klarem Sachverhalt und geringfügiger Verletzung von Verkehrsregeln. In den übrigen Fällen ist die Polizei beizu-
ziehen. 

X(2) Nur, wenn verletzte Angehörige der Armee oder Berufsmilitär sind. 

Tabelle 11 Meldeschema Unfälle 
 

Notfallnummer der Militärpolizei 0800 55 23 33 (24 H/365 Tage) 

289 Verkehrsunfälle und Schadenfälle sind stets der vorgesetzten Person zu melden. Die 
vorgesetzte Person leitet Meldungen über Verkehrsunfälle sowie Schadenfälle mit, res-
pektive an Militärfahrzeugen und dienstlich verwendeten Privatfahrzeugen weiter (Art 83, 
VMSV). Die Militärpolizei ist zwingend beizuziehen (Art 80, VMSV), wenn: 

a) mit einer Schadensumme von mehr als CHF 5'000.00 zu rechnen ist; 

b) Personen verletzt oder getötet worden sind;  

c) Drittschaden entstanden ist;  

d) grobfahrlässige oder vorsätzliche Verursachung vermutet wird; 

ein Schaden durch Dritte verursacht worden ist. 

290 Die vorgesetzte Person leitet die Meldung mittels dem Formular 13.101 Unfallmeldung / 
Schadenanzeige innert 5 Tagen an das Schadenzentrum VBS weiter. Eine erste Meldung 
ist am Unfalltag während den Bürozeiten telefonisch an das Schadenzentrum VBS zu 
erstatten. Ausserhalb der Bürozeiten ist die Pikettstelle der Militärpolizei zu informieren. 
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291 Ereignet sich ein Unfall, welcher medienwirksam sein kann, ist in jedem Fall die vorge-
setzte Kommandostelle und das Schadenzentrum VBS unverzüglich zu informieren. 

292 Die Angehörigen der Armee dürfen keine Schuldanerkennung unterschreiben. Es dürfen 
keine Versprechungen über Entschädigungssummen gemacht werden. 

293 Die militärische oder zivile Polizei ist beizuziehen, wenn Personen verletzt wurden, die 
Schadensumme CHF 5'000.00 übersteigt oder der Sachverhalt unklar oder bestritten ist. 

Der militärische Untersuchungsrichter ist zwingend beizuziehen, wenn Personen erheb-
lich verletzt oder getötet wurden oder die Schadensumme CHF 50'000.00 übersteigt. 

6.2.3 Schadenregulierung bei Land-, Sach- und Tierschäden in der 
Kompetenz der Truppe 

294 Bei Drittschäden (Land- und Sachschäden) entscheidet der Trp Kdt, ob der Schaden 
durch truppeneigene Mittel behoben werden kann. Ist dies nicht möglich, weil die Forde-
rungen die in Ziffer 296 festgelegten Beträge übersteigen oder es kommt zu keiner Eini-
gung, meldet der Geschädigte oder je nach Situation der Trp Kdt den Schaden. Das For-
mular 33.001 Zusatzblatt / Schadenanzeige und sämtlichen weiteren Unterlagen dem 
örtlich zuständigen Chef-Experten des Schadenzentrums VBS innert 5 Tagen zuzustel-
len. 

295 Die Kdt sind befugt, Schadenersatzforderungen für Land- und Sachschäden (exkl. Tier- 
und Personenschäden) unter Einbezug von Sachverständigen aus der Truppe bis zum 
Betrag von CHF 200.00 pro Einzelschaden gütlich zu regeln und aus der Dienstkasse zu 
bezahlen. Bei mehreren Einzelschäden beträgt der Maximalbetrag pro Dienst CHF 
600.00. Diese Regelung gilt für sämtliche Schulen und Kurse, die ausserhalb eines Waf-
fenplatzes Dienst leisten. 

296 Vorbehalten bleibt die Erledigung von Land- und Sachschäden auf Waffenplätzen und 
besonderen Übungsgebieten, für welche die Schadenersatzforderungen unerledigt an 
die Waffenplatzverwaltung weiterzuleiten sind. 

297 Über die in Ziffer 296 behandelten Schadenfälle ist eine Schadenanzeige mittels Formu-
lar 33.001 Schadenanzeige zu erstellen, wovon 1 Exemplar innert 5 Tagen dem örtlich 
zuständigen Chef-Experten des Schadenzentrums VBS zuzustellen ist. 

298 Sämtliche Tier- und Personenschäden sind unverzüglich dem Schadenzentrum VBS zu 
melden. 
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6.3 Fahrzeug-Pannenhilfe in der Armee 

299 Bei Fahrzeugpannen gelten die Abläufe gemäss der Dokumentation 13.056 Fahrzeug-
Pannenhilfe in der Armee (24H/365 Tage). 

 

 
 
Abbildung 13 Karte Fahrzeug-Pannenhilfe in der Armee (24H/365 Tage) 

 

  

0800 66 99 00 
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6.4 Umgang mit Betriebsstoffen 

300 Der Umgang sowie die Lagerung von Betriebsstoffen richtet sich nach dem Formular 
17.028 Merkblatt für die Truppe Umgang mit Betriebsstoffen. 

301 Der Log Uof Stufe Einheit beziehungsweise der Einheitsfeldweibel ist für den Nachschub 
von Betriebsstoffen, deren Lagerung und Buchhaltung verantwortlich. Sämtliche Gebinde 
sind rückschubpflichtig. 

302 Betriebsstoffe dürfen nur in geeigneten Räumen gelagert werden. Diese sind nach Mög-
lichkeit ebenerdig oder Rampengeschosse und verfügen über entsprechende Belüftungs- 
und Explosionsschutzmassnahmen. 

303 Für die Lagerung brennbarer Flüssigkeiten in Räumen ohne natürliche Belüftung ist eine 
geeignete mechanische Lüftung einzurichten und zu betreiben. 

304 Die Schutzmassnahmen beinhalten den Schutz vor Diebstahl sowie das Verhindern des 
Auslaufens von Flüssigkeiten. Dazu dienen Auffangwannen oder Schwellen.  

305 Betriebsstoffe dürfen nicht in Räumen zusammen mit Lebensmitteln, Fahrzeugen, Ma-
schinen und anderen gefährlichen Gütern gelagert werden. 

306 Mobile Betriebsstofflager, Kanisterfahrzeuge, Betriebsstoffbetankungscontainer (BBC) 
sowie Tankfahrzeuge stellen eine erhöhte Gefahr dar. Sie sind möglichst mit einem Si-
cherheitsabstand zu Gewässern, Gebäuden und zu anderen Fahrzeugen sowie (bei Ge-
fälle) zur Talseite aufzustellen. Die Vorgaben gemäss Gefahrengut ADR/SDR sind dabei 
immer mit einzubeziehen und zu beachten. Die Ausrüstung dieser Fahrzeuge richtet sich 
nach der Verordnung über den militärischen Strassenverkehr (VMSV, SR 510.710). 

307 Die Abgabe von Betriebsstoffen an andere Truppen erfolgt mittels Formular 17.031 Gut-
schein. 
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7 Ausbildung 

7.1 Ziele der Ausbildung 

308 Im Zentrum des Fachbereichs Verkehr- und Transport steht für die Kader, die Motorfahr-
zeugführenden (Motf/Spez Motf, Fz Fahr), den Wagenchef, den Transportdisponenten, 
die Vrk Sdt und die Truppenwegweiser der sichere Einsatz. Weiter soll der wirtschaftliche, 
umweltschonende und energieeffiziente Umgang geschult werden. 

7.1.1 Ziele für die Kader im Fachbereich Verkehr und Transport 

309 Die Kader sollen insbesonders: 

 die Verantwortung im Bereich Verkehr und Transport wahrnehmen und den Kdt als 
Fachspezialisten beraten; 

 den Fachbereich Verkehr und/oder Transport führen und stufengerecht ausbilden. 

7.1.2 Ziele für die Motorfahrzeugführenden 

310 Die Motorfahrzeugführenden: 

 führt unter Einhaltung der Vorschriften Transportfahrzeuge / Anhänger, Kampf-  
oder Kampfunterstützungsfahrzeuge auch unter erschwerten Bedingungen auftrags-
getreu, möglichst ökonomisch und sicher; 

 beschafft und meldet Informationen bezüglich Zustand der Verkehrsträger Strasse 
und Schiene sowie der Verkehrslage auf der Strasse; 

 wartet im Rahmen der Parkdienstvorschriften sein Fahrzeug selbständig und leitet 
notwendige Instandsetzungsarbeiten ein; 

 stellt sicher, dass das Fahrzeug ohne Mängel zurückgegeben wird.  

7.1.3 Ziele für den Wagenchef 

311 Der Wagenchef (Beifahrer): 

 kontrolliert den Fahrauftrag; 

 unterstützt den Fahrer in der Überprüfung des Fahrzeuges auf seine Betriebssicher-
heit; 

 unterstützt den Fahrer beim Manövrieren mittels Zeichengebung; 

 ist für die Zielerreichung (Marschroute, Wegweisung, etc) verantwortlich; 

 stellt beim Personentransport die Ordnung (technischer Verlad, Sitzordnung, Verhal-
ten während der Fahrt, etc) sicher; 

 informiert die nachfolgenden Wagenchefs/Motorfahrer bei unvorhergesehenen Hal-
ten und Ereignissen; 

 stellt die Verkehrsregelung bei Halten oder Unfällen sicher. 
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7.1.4 Ziele für den Transportdisponent 

312 Der Transportdisponent: 

 führt die Transportzentrale; 

 stellt die, wenn bedürfnis- und auftragsbedingt notwendig, permanente Besetzung 
und/oder Erreichbarkeit sicher; 

 disponiert Verkehrs- und Transportaufträge; 

 führt die Transportauftragskontrolle; 

 stellt die notwendigen Verbindungen sicher; 

 informiert zeitgerecht den Kdt bei Ereignissen. 

7.1.5 Ziele für die Vrk Sdt und Truppenwegweiser 

313 Der Vrk Sdt: 

 erfüllt selbständig Aufträge beim Errichten und Betreiben von Verkehrsführungsor-
ganisationen. Dazu zählen: 

 Erkundung; 

 Wegweisung inkl Überwachung; 

 Verkehrsregelung; 

 Umleitung; 

 Einbahn; 

 Meldeposten; 

 Lotsen; 

 begleitet Ausnahme- oder Raupenfahrzeuge; 

 beschafft und meldet Informationen bezüglich Zustand der Verkehrsträger Strasse 
und Schiene sowie der Verkehrslage auf der Strasse;  

 setzt taktische Verkehrsanordnungen um. 

314 Der Truppenwegweiser erfüllt seine Aufträge sinngemäss. Seine Aufgaben sind im Kapi-
tel 2.1.2 Fachspezialisten und Funktionäre im Bereich Verkehr und Transport. 
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7.2 Ausbildung von Motorfahrzeugführenden 

7.2.1 Ausbildungsvoraussetzungen 

315 Zur Ausbildung als militärischer Fahrzeugführer wird zugelassen, wer: 

a) über eine Rekrutierungsfunktion beziehungsweise OTF-Funktion verfügt, die das 
Führen eines Militärfahrzeuges vorsieht und die Eignungsprüfung anlässlich der Rek-
rutierung bestanden hat; 

b) mittels dem Formular 13.015 Fragebogen für Motorfahrzeugführer sämtlicher Kate-
gorien schriftlich bestätigt, dass: 

 ein Interesse zur Ausbildung als militärischer Fahrzeugführer besteht; 

 am Einrückungstag der zivile Führerausweis der geforderten Kategorie vorhan-
den ist (die Anerkennung von ausländischen Führerausweisen ist zwingend 
beim SVSAA abzuklären); 

 keine relevanten strassenverkehrsgesetzlichen Widerhandlungen gemäss Art. 
23 der Verordnung über den militärischen Strassenverkehr (VMSV; SR 510.710) 
vorliegen; 

 er kein Betäubungsmittelkonsument ist; 

 der Führerausweises auf Probe (FAP) nicht annulliert wurde; 

c) über keine Auflagen im PISA oder im Dienstbüchlein (Seite 36 und 38) verfügt, wel-
che eine militärische Fahrausbildung einschränken oder verbieten. 

316 Der Angehörige der Armee wird mittels Ausstellung des Formulars 13.043 Ausbildungs-
kontrolle für Motorfahrzeugführer durch den Ausbildungsverantwortlichen Verkehr und 
Transport zur Fahrausbildung zugelassen, sofern sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind. 

7.2.2 Selektion von Motorfahrzeugführenden in Schulen (exkl Kat 921) 

317 Nach der Bestätigung auf dem Formular 13.015 gemäss Ziffer 7.2.1 unterziehen sich die 
Kandidaten in einem Rekrutierungszentrum einer Überprüfung der medizinischen Min-
destanforderungen sowie der Eignungsprüfung. 

318 Die bestandene Eignungsprüfung behält ihre Gültigkeit auf unbestimmte Zeit und kann 
auch für weitere Ausbildungen verwendet werden. 

319 Nach erfolgter Funktionsänderung (OTF-Funktion) durch das Personelle der Armee, wird 
der Kandidat mittels Ausstellung des Formulars 13.043 Ausbildungskontrolle für Motor-
fahrzeugführer, durch den Ausbildungsverantwortlichen Verkehr und Transport, zur Fahr-
ausbildung zugelassen. 

7.2.3 Grund- und Funktionsgrundausbildung 

320 Die Grundausbildung aller Motorfahrzeugführenden (bestehend aus der Fahrausbildung 
für den Einsatz im Strassenverkehr sowie der theoretischen und praktischen Führerprü-
fung) ist Bestandteil der Fachgrundausbildung und erfolgt während den Schulen nach 
den Lehrplänen des Lehrverband Logistik. 

321 Ausnahmen: 

Die Fahrberechtigungskategorie 921 (leichte Motorwagen, nicht geländegängig), welche 
funktionsungebunden ist, kann in Schulen und Kursen erworben werden. 
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Umschulungskurse auf neue Fahrzeuge sowie neue Funktionen müssen zwingend durch 
die Vorgabestellen des entsprechenden Lehrverbandes, dem Kompetenzzentrum Fahr-
ausbildung der Armee (Komp Zen FAA) sowie dem Personellen der Armee bewilligt wer-
den. 

322 Die Funktionsgrundausbildung der Vrk Sdt, der Motorfahrer und der Kader im Bereich 
Verkehr und Transport erfolgt gemäss Vorgaben des Lehrverbands Logistik. 

7.3 Motorfahrzeugführende der Kategorie 921 
(leichte Motorwagen, nicht geländegängig) 

7.3.1 Voraussetzungen 

323 Voraussetzung ist die Erfüllung sämtlicher Vorgaben gemäss Ziffer 7.2.1. Eine Fahrfunk-
tion und eine Eignungsprüfung ist nicht notwendig. 

324 Werden die Anforderungen gemäss Formular 13.015 Fragebogen für Motorfahrzeugfüh-
rer sämtlicher Kategorien erfüllt, kann der Angehörige der Armee mittels Ausstellung des 
Formulars 13.043 Ausbildungskontrolle für Motorfahrzeugführer durch den Ausbildungs-
verantwortlichen Verkehr und Transport zur Fahrausbildung zugelassen werden. 

7.3.2 Ausbildung der Kategorie 921 

325 Anstelle eines Lernfahrausweises besitzen die militärischen Motorfahrzeugführende bis 
zur Ausstellung der militärischen Fahrberechtigung die Ausbildungskontrolle für Motor-
fahrzeugführer. 

326 Die Ausbildung zur Fahrberechtigungskategorie 921 erfolgt während dem Militärdienst 
(besoldeter Truppendienst), nach dem Lehrplan Kategorie 921 des Kompetenzzentrums 
Fahrausbildung der Armee. 

7.3.3 Prüfung der Kategorie 921 

327 Eine praktische Führerprüfung entfällt. An ihre Stelle tritt eine Einführung auf dem jewei-
ligen Fahrzeug und die VMSV-Prüfung gemäss Weisung 93.003 Weisung über die Ab-
nahme von militärischen Führer- und Ergänzungsprüfungen (WMFP) sowie der Doku-
mentation 13.250 Militärische Führer- und Ergänzungsprüfungen. 

Zur Abnahme der Führerprüfung der Fahrberechtigungskategorie 921 sind bei Vorliegen 
der Führerausweiskategorie B auch die Verantwortlichen für Verkehr und Transport be-
rechtigt (zum Beispiel der VT Of). 

7.3.4 VMSV Prüfung 

328 Die VMSV-Prüfung erfolgt nach entsprechender Ausbildung mittels Fragebogen oder 
elektronisch. 

329 Die VMSV-Prüfung kann insgesamt drei Mal absolviert werden. 
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330 Vor einer nächsten Prüfung sind die Fehler zu besprechen und es ist, wenn nötig, eine 
Nachschulung zu absolvieren. 

331 Besteht ein Kandidat die VMSV-Prüfung nicht, kann er in keiner Fahrfunktion eingesetzt 
werden. Es erfolgt eine Meldung mittels Formular 13.019 Antragsformular / Prüfungsbe-
richt an das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt der Armee. 

332 Eine abgelegte VMSV-Prüfung kann innerhalb von zwei Jahren auch für weitere Ausbil-
dungen verwendet werden. 

333 Die bestandene VMSV Prüfung wird im Formular 13.043 Ausbildungskontrolle für Motor-
fahrzeugführer durch den Verantwortlichen für Verkehr und Transport eingetragen. 

7.3.5 Fahrberechtigungserteilung 

334 Die militärische Fahrberechtigung wird mit dem Formular 13.019 Antragsformular / Prü-
fungsbericht beantragt (Muster siehe Anhang 4). Das Formular ist zusammen mit dem 
Formular 13.031 Gesuch um Erteilung eines Führerausweises der Kategorie (Muster 
siehe Anhang 5) und der gültigen Original Führerausweiskarte (FAK/ FAP) sowie einem 
aktuellen farbigen (ca 35 x 45 mm) Passfoto an das Strassenverkehrs- und Schifffahrts-
amt der Armee zu senden. 

335 Die militärischen Fahrberechtigungen werden durch das Strassenverkehrs- und Schiff-
fahrtsamt der Armee in der Fachapplikation MIFA2 erfasst und in das PISA übertragen. 

336 Zeitgleich initialisiert das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt der Armee bei der Zu-
lassungsbehörde des Wohnsitzkantons der einzelnen Angehörigen der Armee die Aus-
stellung eines Führerausweises (FAK / FAP) mit den integrierten militärischen Fahrbe-
rechtigungen. 

337 Das Ausweisdokument wird den Ausweisinhabern an den Wohnort zugestellt. Der Kan-
didat wird vom Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt der Armee ein Informationsschrei-
ben erhalten, in welchem er über die Kontrolle und die Begleichung der Rechnung infor-
miert wird. 

338 Die militärische Fahrberechtigungskategorie ist nach bestandener Prüfung durch den 
Ausbildungsverantwortlichen in das Dienstbüchlein auf Seite 10 einzutragen. 

Bis zum Erhalt des entsprechenden Ausweises dient das vom zuständigen Verantwortli-
chen für Verkehr und Transport unterschriebene Formular 13.043 Ausbildungskontrolle 
für Motorfahrzeugführer als Fahrberechtigung. 
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7.4 Weiterausbildung in Kursen 

339 In den Kursen müssen alle als Motorfahrzeugführende eingesetzten Angehörigen der Ar-
mee und deren Kader entsprechend der Verantwortung im Bereich Verkehr und Trans-
port in die Fahr- und Fachausbildung einbezogen werden. Die Ausbildungsziele richten 
sich nach den längerfristigen Zielen, den identifizierten Schwachstellen und den Beson-
derheiten der jeweiligen Formation. 

340 Die Trp Kdt räumen, gestützt auf das Ausbildungsprogramm des Verkehrs- und Trans-
port-Verantwortlichen, die nötige Ausbildungszeit ein. 

341 Bei Bedarf sind die Fahrzeugführer für die Fachausbildung zusammenzuziehen. Diese 
umfasst in der Regel die folgenden Gebiete: 

 Fahrzeugwartung, Fahrzeugtechnik mit besonderer Berücksichtigung der Einsatzbe-
reitschaft und der allgemeinen Materialschonung, Fahrzeugübernahme und  
-rückgabe, Winterdienst; 

 Fahren unter schwierigen Bedingungen (Schutzmaske, schwierige Strassenverhält-
nisse, Gelände usw); 

 Fahren mit Anhänger, Manövrieren mit Anhänger; 

 taktisches Fahren (Deckungsbezug, Fahren im Verband bei Tag und Nacht, Verhal-
ten bei Feindeinwirkung); 

 Pannenbehebung, An- und Abschleppen (sofern nach Betriebsanleitung zulässig); 

 einfache Selbstrettung (Seilwinden- und Spilleinsatz); 

 Orientierung im Gelände mittels Landes-/Strassenkarten, Memorieren; 

 Fahren mit verschiedenen Fahrzeug Typen, entsprechend der Fahrberechtigung; 

 Verhalten bei Unfällen; 

 umweltschonendes und energieeffizientes Fahren. 
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Anhang 1 

Militärische Führerausweiskategorien 
Die militärischen Strassenverkehrsvorschriften richten sich nach der zivilen Strassenver-
kehrsgesetzgebung. Ergänzend dazu gilt die Verordnung für den militärischen Strassen-
verkehr (VMSV; SR 510.710) für: 

 Motorfahrzeugführende im Militärdienst; 

 Motorfahrzeugführende im Einsatz für ausserdienstliche militärische Tätigkeiten; 

 Militärisches Berufspersonal und Fachlehrer, die in ihrer beruflichen Tätigkeit Militär-
fahrzeuge führen; 

 Motorfahrzeugführende im Auslandeinsatz. 

Für das zivile Personal der Gruppe Verteidigung sowie Mitarbeiter der armasuisse gelten 
die Bestimmungen der Verordnung über die Fahrzeuge des Bundes und ihre Führer und 
Führerinnen (VFBF). 

Die Tabelle mit dem militärischen Fahrberechtigungskategorien sind stets aktualisiert un-
ter folgendem QR Code oder der untenstehenden Adresse abrufbar. 

 

Die Tabelle mit den militärischen Fahrberechtigungskategorien 
kann unter dem folgenden Link stets aktuell abgerufen werden. 

https://www.vtg.admin.ch/de/fahrzeug-und-schiffsfuhrende 
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Anhang 2 
Ausbildungsunterlagen für den Fachbereich Verkehr und Transport 
 

 

Die Reglemente sowie die Dokumentationen sind stets aktualisiert im 
LMS unter dem Link: www.lmsvbs.admin.ch abrufbar. 

 

 

Art / MILVO MilVo Print SAP Titel 

Reglement 52.036 d 2563.9496 Bahntransport (BT) 

Reglement 52.036 f 2563.9501 Transport ferroviaire (TF) 

Reglement 61.003 d 2530.2280 Verkehr und Transport 

Reglement 61.003 f 2530.2282 Circulation et transport 

Reglement 61.003 i 2530.2284 Circolazione e trasporto 

Dokumentation 61.004 dfi 2554.6133 Transportdisponent 
Organisateur des transports 
Disponente di trasporto 

Reglement 61.005 d 2527.0101 Verkehrs- und Transportbataillon 

Reglement 61.005 f 2527.0102 Bataillon Circulation et Transport 

Dokumentation 61.006 dfi 2556.1973 Dokumentation des LVb Log über das Repetitorium VT 
Documentation de la FOAP logistique concernant la ré-
pétition CT  
(Repetitorium CT) 
Documentazione della FOA log concernente il corso d'i-
struzione continua  
(repetitorium CT) 

Dokumentation 61.009 d 2530.2107 Die Motorfahrzeugführenden 

Dokumentation 61.009 f 2530.2144 Le conducteur de véhicules à moteur 

Dokumentation 61.009 i 2530.2148 Il conducente di veicoli a motore 

Dokumentation 61.009.01 d 2561.9907 Gefahrguttransport 

Dokumentation 61.009.01 f 2561.9908 Transport de marchandises dangereuses 

Dokumentation 61.009.01 i 2532.6480 Trasporto di merci pericolose 

Dokumentation 61.009.02 d 2565.2321 "Basis- und Auffrischungskurs ADR/SDR Gefahrgut-
transport in Versandstücken und loser Schüttung (Klas-
sen 1-9, exklusiv 7)" 

Dokumentation 61.009.02 f 2565.2324 Cours de base et Cours de recyclage ADR/ SDR Trans-
port de marchandises dangereuses en colis et en vrac 
(Classes 1-9, sans la classe 7) 

Dokumentation 61.009.02 i 2565.2330 Corso di base e di aggiornamento ADR/ SDR Trasporto 
di merci pericolose in colli e alla rinfusa (classi 1-9, 
esclusa la classe 7) 
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Dokumentation 61.009.03 d 2563.9076 Aufbaukurs für die Beförderung von gefährlichen Gütern 
in Tanks (ADR/SDR) 

Dokumentation 61.009.03 f 2563.9077 Cours de spécialisation pour le transport en citernes de 
marchandises dangereuses (ADR/SDR) 

Dokumentation 61.009.03 i 2563.9078 Corso di specializzazione per il trasporto di merci perico-
lose in cisterna (ADR/SDR) 

Dokumentation 61.023 dfi 2541.0399 Anwendung und Handhabung von Seilspill/Seilwinde 
Usage et maniement du cabestan/treuil 
Impiego e utilizzo dell'argano /del verricello 

Reglement 61.026 dfi 2551.7572 Der Verkehrssoldat 
Le soldat de la circulation 
Il soldato della circolazione 

Dokumentation 61.027 dfi 2115.5568 Verhalten bei Verkehrsunfällen 
Comportement en cas d'accident de la circulation 
Comportamento in caso di incidenti della circolazione 

Merkblatt 61.029 d 2536.9141 Planungshilfe Verkehr und Transport 

Merkblatt 61.029 f 2536.9142 Mémento pour la planification  

Merkblatt 61.029 i 2536.9143 Promemoria per la pianificazione  

Dokumentation 61.050 dfi 2505.7955 WABRA/HA, Kurzbedienungsanleitung 6x6 / 8x8 
WABRA/HA, Mode d'emploi abrégé  
6x6 / 8x8 
WABRA/HAS, Brevi istruzioni per l'uso 6x6 / 8x8 

Dokumentation 61.051 d 2566.1918 Kurzbedienungsanleitung 6x6/8x8 
Wechselladesystem (WLS) 

Dokumentation 61.051 f 2566.2018 Mode d'emploi abrégé 6x6/8x8 
Remorque à système interchangeable (WLS) 

Dokumentation 61.051 i 2566.2026 Brevi istruzioni per l'uso 6x6/8x8 
Sistema di caricamento variabile (WLS) 

Dokumentation 61.051.01 d 2570.0879 Kurzbedienungsanleitung 6x6/8x8  
Wechselladesystem (WLS) 

Dokumentation 61.051.01 f 2570.0881 Mode d'emploi abrégé 6x6/8x8  
Remorque à système interchangeable (WLS) 

Dokumentation 61.051.01 i 2570.0883 Brevi istruzioni per l'uso 6x6/8x8  
Sistema di caricamento variabile (WLS) 

Dokumentation 61.052 d 2567.7050 Kurzbedienungsanleitung Wechselladesystem (WLS) 
Lastwagen 8x6 Kata Hi 
Lastwagen 8x6 Lenzeinsatz 

Dokumentation 61.052 f 2567.7051 Mode d'emploi abrégé remorque à système interchan-
geable (WLS) 
Poids lourd 8x6 Kata Hi 
Poids lourd 8x6 Utilisation en cas d'inondation 

Dokumentation 61.052 i 2567.7052 Brevi istruzioni per l'uso sistema di caricamento variabile 
(WLS) 
Autocarro 8x6 Kata Hi 
Autocarro 8x6 Intervento di prosciugamento 

Dokumentation 61.101 d 2554.0550 Ausbildungsunterlage Kategorie C, D und C1/D1 

Dokumentation 61.101 f 2554.0551 Documentation d'instruction catégories C, D et C1/D1 

Dokumentation 61.101 i 2554.0552 Documentazione d'istruzione per le categorie C, D et 
C1/D1 
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Dokumentation 61.102 d 2571.6334 Ausbildungsunterlage Chauffeurzulassungsverordnung 
CZV 

Dokumentation 61.102 f 2571.6335 Documentation d'instruction de l'ordonnance réglant 
l'admission des chauffeurs OACP  

Dokumentation 61.102 i 2571.6336 Documentazione d'istruzione dell'ordinanza sull'ammis-
sione degli autisti OAut 

Dokumentation 61.103 d 2571.6337 Ausbildungsunterlage Chauffeurverordnung ARV 1 

Dokumentation 61.103 f 2571.6338 Documentation d'instruction de l'ordonnance sur les 
chauffeurs OTR 1 

Dokumentation 61.103 i 2571.6340 Documentazione d'istruzione dell'ordinanza per gli autisti 
OLR 1 

Dokumentation 61.203 dfi 2549.2151 Verwendung von Blaulicht und Wechselklanghorn 
Usage du feu bleu et de l'avertisseur à 2 sons alternés 
Uso della luce blu e dell'avvisatore a due suoni alternati 

Dokumentation 61.204 dfi 2549.8607 Anhänger 85, 5,7t 2-achsig 
Remorque 85, 5,7t A 2-Essieux 
Rimorchio 85, 5m7t A 1 Asse 

Dokumentation 61.205 dfi 2532.4032 Anhänger 87, 1,1 t 1-achsig 
Remorque 87, 1,1 t à 1 essieu 
Rimorchio 87, 1,1 t a 1 asse 

Dokumentation 61.207 dfi 2522.9869 Rund um den Lastw L 2,2t 4x4 gl DURO 
A la découverte du camion L 2,2t 4x4 tt DURO 
Alla scoperta dell'autoc L SI 2,2t 4x4 fstr DURO 

Dokumentation 61.208 dfi 2544.3376 Rund um den Lastw 6/10t gl 4x4/6x6 Steyr 
A la découverte du camion 6/10t tt 4x4/6x6 Steyr 
Tutto sull'autocarro 6/10t, fstr 4x4/6x6 Steyr 

Dokumentation 61.209 d 2566.1344 Rund um den Lastwagen 
Lastw WA 13T 6X6 IVECO AT-N380T45W/P 

Dokumentation 61.209 f 2566.1338 A la découverte du camion 
Cam SI 13T 6X6 IVECO AT-N380T45W/P 

Dokumentation 61.209 i 2566.1912 Tutto sull'autocarro  
Autoc AA 13T 6X6 IVECO AT-N380T45W/P 

Dokumentation 61.210 dfi 2553.1282 Mercedes-Benz Sprinter 
- Motorwagen zum Personen- und Sachentransport 
- Véhicule motorisé pour le transport de personnes et de 

choses 
- Automezzi per il trasporto di persone e cose 

Dokumentation 61.211 d 2546.6166 Lieferwagen Kasten 0,75T / 4PL 4X4 GL Mercedes-
Benz G 300 CDI 

Dokumentation 61.211 f 2546.6177 Voiture de livraison caisson 0,75T / 4PL 4X4 TT Mer-
cedes-Benz G 300 CDI 

Dokumentation 61.211 i 2546.6178 Autofurgone cassone 0.75T / 4PO 4X4 FSTR Mercedes-
Benz G 300 CDI 
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Dokumentation 61.300 d 2532.8595 Fahrausbildung auf schweren Motorwagen / Handbuch 
für Fahrlehrer 

Dokumentation 61.300 f 2532.8596 Instruction à la conduite des voitures automobiles 
lourdes / Manuel pour moniteur de conduite 

Dokumentation 61.300 i 2560.9401 Formazione di guida sugli autoveicoli pesanti 

Dokumentation 61.350 df 2543.6151 Applikation Verkehr und Transporte 
Application circulation et transport 

Dokumentation 61.400 d 2547.3397 Fahrillustration 

Dokumentation 61.400 f 2547.3403 Explication graphique concernant la formation à la con-
duite 

Dokumentation 61.400 i 2547.3407 Illustrazioni relative alla formazione di guida 

Dokumentation 61.500 d 2567.7057 Ladungssicherung 
RICHTIG LADEN ? RICHTIG SICHERN 

Dokumentation 61.500 f 2567.706 Sécurité du chargement 
CHARGER CORRECTEMENT ? ARRIMER CORREC-
TEMENT 

Dokumentation 61.500 i 2567.7062 Assicurare il carico 
CARICARE NEL MODO GIUSTO ? ANCORARE COR-
RETTAMENTE 

Dokumentation 61.501 d 2570.9814 Verladeordnung und Ladungssicherung von Zaunele-
menten 

Dokumentation 61.501 f 2570.9817 Ordre de chargement et sureté du Chargement d'élé-
ments de clôture 

 

 

 

Werden weitere Ausbildungsunterlagen können diese unter der folgen-
den E-Mailadresse bezogen werden. 

VT.Ausbildungsmittel@vtg.admin.ch 
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Anhang 3 
Formulare für den Fachbereich Verkehr und Transport 
 

 

 

Die Formulare sind stets aktualisiert im LMS unter dem Link: 
www.lmsvbs.admin.ch abrufbar. 

 

 

Art / MILVO MilVo Print SAP Titel 

Formular 07.059 df 2526.0887 Gesuch um Bahntransport 
Demande d'un transport ferroviaire 

Formular 07.061 dfi 2526.0888 Transportbestellung / Kostenberechnung BT 
Commande de trsp / Calcul des frais de trsp chf 
Ordine Trasporto / Calcolo dei Costi chf 

Formular 13.004 df 2526.0938 Zustandsrapport für Raupenfahrzeuge 
Rapport sur l'état du véhicule à chenilles 

Formular 13.005 df 
 

2542.0180 
 

Zustandsrapport für Radfahrzeuge und Wechselaufbauten 
Rapport sur l'état pour véhicules et superstructures 

Formular 13.005 i 2526.0941 Rapporto sullo stato dei veicoli ruotati e sovrastrutture in-
tercambiabili 

Formular 13.005.01 d 2526.0943 Übernahmeprotokoll für Motorfahrzeuge und Anhänger 

Formular 13.005.01 f 2526.0944 Procès-verbal de réception des automobiles et des re-
morques 

Formular 13.005.01 i 2526.0945 Verbale di presa in consegna dei veicoli a motore e dei ri-
morchi 

Formular 13.005.02 dfi 2526.0946 Zustandsrapport für gepanzerte Radfahrzeuge 
Rapport sur l'état pour véhicules blindés à roues 
Rapporto sullo stato per veicoli blindati a ruote 

Formular 13.006 dfi 2525.0947 Meldekarte über Motfz-Nachprüfung (Kant. Strassen-
verkehrsamt) 
Carte d'avis de contrôle des véhicules (Service cantonal 
des automobiles) 
Cartolina d'avviso dell'esame di veiccoli (Ufficio cantonale 
della circolazione) 

Formular 13.008 df 2562.3573 Zustandsrapport für Raupenfahrzeuge 
Rapport sur l'état du véhicule à chenilles 

Formular 13.011 dfi 2526.0948 Antwortbogen für mil Führerprüfung 
Feuille de réponse pour l'examen de conducteur 
Modulo delle riposte per l'esame mil di guida 

Formular 13.011.01 dfi 2526.0979 Antwortblatt Prüfung VMSV 
Feuille de réponses Examen OCM 
Foglio delle risposte Esame OCSM 
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Formular 13.013.01 dfi 2526.0958 Marschgraphik Papier 
Graphique de marche Papier 
Grafico di marcia Papier 

Formular 13.015 d 2554.9222 Fragebogen für Motorfahrzeug sämtlicher Kategorien 

Formular 13.015 f 2554.9223 Questionnaire pour conducteurs de véhicules à moteur de 
toutes catégories 

Formular 13.015 i 2554.9224 Questionario per conducenti di veicoli a motore di tutte le 
categorie 

Formular 13.018 d 2532.0372 Antragsformular Zusatzausbildung 

Formular 13.018 f 2532.0373 Formulaire de demande instruction complémentaire 

Formular 13.018 i 2532.0375 Formulario di richiesta formazione complementare 

Formular 13.018.01 d 2544.6373 Antragsformular Zusatzausbildung Schiffsführer 

Formular 13.018.01 f 2551.6375 Formulaire de demande Instruction domplementaire navi-
gation 

Formular 13.018.01 i 2551.6376 Formulario di richiesta Formazione complementare natanti 

Formular 13.019 d 2526.0960 Antragsformular Prüfungsbericht 

Formular 13.019 f 2526.0961 Formulaire de demande Rapport d'Expertise 

Formular 13.019 i 2526.0962 Formulario di Richiesta Rapporto d'Esame 

Formular 13.029 dfi 2532.5926 Antwortblatt zu Übungsfragebogen C/D und C1/D1 
Feuille de réponse pour questionnaires d'exercice cat. 
C/D et C1/ D1 
Foglio delle risposte per questionari d'esercito cat. C/D e 
C1/D1 

Formular 13.031 d 2525.9483 Gesuch um Erteilung eines Führerausweises der Katego-
rie 

Formular 13.031 f 2525.9484 Demande de permis de conduire pour la catégorie 

Formular 13.031 i 2525.9485 Istanza di rilascio di una licenza di condurre della catego-
ria 

Formular 13.032 d 2522.0255 Antrag auf Umtausch des blauen Führerausweises in ei-
nen Führerausweis im Kreditkartenformat (FAK) 

Formular 13.032 f 2522.0270 Demande d'échange du permis de conduire bleu contre 
un permis de conduire au format de crédit (PCC) 

Formular 13.032 i 2522.0271 Istanza di sostituzione licenza di condurre blu con licenza 
di condurre formato carta di credito (LCC) 

Formular 13.042 dfi 2526.0984 Einsatzzeitkontrolle für Motorfahrzeugführer 

Formular 13.043 d 2526.0985 Ausbildungskontrolle für Motorfahrzeugführer  

Formular 13.043 f 2526.0986 Contrôle de l'instruction pour les conducteurs de véhicules 
à moteur 

Formular 13.043 i 2526.0987 Controllo dell'istruzione per i conducenti di veicoli a mo-
tore 

Formular 13.044 dfi 2526.0988 Fahrtenkontrolle 
Contrôle des courses 
Controllo delle corse 

Formular 13.050 dfi 2526.0997 Dienstliche Verwendung eines zivilen Personenwagens 
Usage d'une voiture de tourisme pour les besoins du ser-
vice 
Uso di un'autovettura civile per scopi di servizio 
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Formular 13.056 dfi 2572.3369 Fahrzeug-Pannenhilfe in der Armee (24H/365 Tage) 
Service de dépannage de véhicules à l'armée (24h/ 
365 jours) 
Soccorso stradale nell'esercito (24 ore/365 giorni) 

Formular 13.057 df 2116.0518 Kennbuchstaben für Motorfahrzeugstellungsplätze M+ 

Formular 13.089 dfi 2526.1015 Selbstklebefolie zur Kennzeichnung der Truppenfahr-
zeuge 

Formular 13.098 dfi 2543.7836 Fz reserviert 
Vhc réservé 
Veic riservato 

Formular 13.100 d 2572.9007 Pocket Card "Verantwortung" 

Formular 13.100 f 2572.9008 Pocket Card "Responsabilité" 

Formular 13.100 i 2572.9010 Pocket Card "Responsabilità" 

Formular 13.101 d 2526.1017 Unfallmeldung und Schadenanzeige für Bundesfahrzeuge 

Formular 13.101 f 2526.1018 Annonce d'accident et de dommages pour les véhicules à 
moteur de la Confédération 

Formular 13.101 i 2526.1019 Notifica d'incidente / notifica di danno per autoveicoli della 
Confederazione 

Formular 13.102 dfi 2528.4693 Schadenfall – was tun? 
En cas de dommage – que faire? 
In caso di danni – cosa fare? 

Formular 13.105.15 d 2563.8616 Vorgehen bei Unfällen in der Armee 

Formular 13.105.15 f 2563.8617 Marche à suivre en cas d'accidents à l'armée 

Formular 13.105.15 i 2572.6003 Procedura in caso di incidenti nell'esercito 
Formular 13.105.15  

B1 d 
2532.3249 Pocket Card Notfall und Krisenmanagement der Armee 

Beilage zu 13.105.15 d 
Formular 13.105.15  

B1 f 
2532.3251 Pocket Card gestion des situations d'urgence / gestion 

des crises Annexe du formulaire 13.105.15 d 
Formular 13.105.15  

B1 i 
2532.3262 Pocket Card Gestione delle crisi - Appendice dell 

13.105.15 d 
Formular 13.106 dfi 2526.1021 Meldung eines besonderen Ereignisses/Unfalls 

Annonce d'un évènement particulier/accident 
Notifica di un infortunio particolare/incidente 

Formular 13.124 d 2532.0324 Notfallkarte/Notfallmeldung 
Formular 13.124 f 2532.0325 Carte d'urgence/Annonce d'urgence 
Formular 13.124 i 2532.0326 Scheda per le emergenze/Annunci in caso d'emergenza 

Formular 13.126 dfi 2526.1036 Sie übernehmen jetzt Verantwortung 
Vous assumerez une nouvelle responsabilité 
Si assume ora responsabilità 

Formular 13.129 dfi 2526.1041 Erklärung (Drogen- und Alkoholkonsum des AdA) 
Déclaration 
Dichiarazione 
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Anhang 4 
Muster Antragsformular / Prüfbericht 
Formular 13.019 Antragsformular/Prüfbericht 

 

 

Abbildung 14 Muster Formular 13.019 Antragsformular/Prüfbericht 
 

 

Original Formular 13.019 (grün) ist beim BBL unter der Mailadresse  
verkauf.militaer@bbl.admin.ch erhältlich. 
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Anhang 5 
Muster Gesuch um Erteilung eines Führerausweises der Kategorie 
Formular 13.031 Gesuch um Erteilung eines Führerausweises der Kategorie. 

 

 

Abbildung 15 Muster Formular 13.031 Gesuch um Erteilung eines Führerausweises der Kategorie 

 

 

Original Formular 13.031 ist beim BBL unter der Mailadresse  
verkauf.militaer@bbl.admin.ch erhältlich. 

Notizen 
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